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 A 

Baudenkmal 

 B 

Bodendenkmal 

 C 

bewegliches Denkmal 

 

 D 

Denkmalbereich 

(B-Plan:   ) 

2. Kurzbezeichnung  

Findling Kaiserjubiläum Kaisergarten 
 

3. Lagemäßige Bezeichnung (Mit Lageplan) 

Konrad-Adenauer-Allee, Kaisergarten 
Gemarkung Oberhausen, Flur 10, Flurstück 66 

    

 

Lageplan unmaßstäblich 

     

 

4. wesentliche charakteristische Merkmale in Text, Bild und Plan  

Als Gedenkstein zum „Kaiserjubiläum 15. Juni 1913“ ein dunkler Granitblock, wie ein Findling 
gearbeitet. Ca. 2,50 Meter hoch, die Rückseite flach. Denkmalwert aus geschichtlichen und 
stadtgeschichtlichen Gründen. 

 



    

 
Foto: Stadt Oberhausen 

     

 

5. Begründung Denkmaleigenschaft  
Begründung der Denkmaleigenschaft gem. § 2 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW) 

An der Eintragung des o.g. Objektes in die Denkmalliste besteht ein öffentliches Interesse wegen 
seiner Bedeutung für 

 die Geschichte des Menschen 

 für Städte und Siedlungen 

 für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse 

 

Für die Erhaltung und Nutzung liegen  

 künstlerische 

 wissenschaftliche 

 volkskundliche 

 städtebauliche 

Gründe vor.  

 

6. Tag der Eintragung 
Eintragung des Denkmals gem. § 3 Abs. 1 DSchG NRW 

19.07.1991 

 


